
 

Selbstverwaltung nicht durch 
Durchgriffsrechte der Aufsichtsbehörden 
schwächen  
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lungsfähigkeit der Selbstverwaltung der Spitzenorga nisationen in der ge-
setzlichen Krankenversicherung sowie zur Stärkung d er über sie geführ-
ten Aufsicht (GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz)  
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Zusammenfassung  
 
Der Gesetzentwurf schränkt die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Selbstverwaltung 
weiter ein und verfehlt damit sein selbstge-
stecktes Ziel einer „Verbesserung der Hand-
lungsfähigkeit der Selbstverwaltung der Spit-
zenorganisationen in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung“ – Kassenärztliche Bundes-
vereinigung, Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung, GKV-Spitzenverband, Medizini-
scher Dienst des GKV-Spitzenverbandes 
(MDS) und Gemeinsamer Bundesaus-
schuss. Im Gegenteil: Durch die Ausweitung 
der Aufsichtsrechte des Bundesgesund-
heitsministeriums (BMG) wird die Selbstver-
waltung weiter geschwächt.  
 
Nachdrücklich zu begrüßen ist die Strei-
chung der noch im vorherigen Referenten-
entwurf vorgesehenen Regelung, dass die 
Aufsicht „Inhaltsbestimmungen zu unbe-
stimmten Rechtsbegriffen“ erlassen kann. 
Mit dieser Regelung wäre massiv in die Ent-
scheidungsautonomie der Selbstverwaltun-
gen der GKV-Spitzenorganisationen einge-
griffen und die Grenze zwischen Rechtsauf-
sicht und Fachaufsicht überschritten worden. 
 
Die Möglichkeit, dass die Aufsichtsbehörde 
einen „Entsandten für besondere Angele-
genheiten“ bestellen und bei den GKV-
Spitzenorganisationen einsetzen kann, wur-
de gegenüber dem vorherigen Referenten-

entwurf zwar konkretisiert. Die Vorausset-
zungen zur Entsendung sind jedoch weiter-
hin zu unpräzise. Es muss ausgeschlossen 
werden, dass die Aufsicht beliebig in die Ar-
beit der GKV-Spitzenorganisationen eingrei-
fen kann.  
 
Die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene 
Vorgabe von Mindestinhalten für die Satzun-
gen der GKV-Spitzenorganisationen greift 
ebenso in nicht hinnehmbarer Weise in die 
Satzungshoheit der Selbstverwaltung ein wie 
das Vorhaben, dass künftig Klagen gegen 
aufsichtsrechtliche Eingriffe in Satzungen 
keine aufschiebende Wirkung mehr haben 
sollen. 
 
Abzulehnen ist auch die im Gesetzentwurf 
neu aufgenommene Regelung, dass die Auf-
sicht vor Genehmigung eines Vorstands-
dienstvertrags eine unabhängige rechtliche 
und wirtschaftliche Bewertung einfordern 
können soll. Hierdurch werden die in diesem 
Themenfeld bereits bestehenden Einschrän-
kungen der Handlungskompetenz der 
Selbstverwaltung weiter beschnitten. 
 
Die Stärkung der internen Kontrollrechte der 
Selbstverwaltungsmitglieder ist dagegen zu 
begrüßen. Gleiches gilt auch für die verbes-
serte Transparenz über Beraterverträge und 
Entschädigungszahlungen. Allerdings sollten 
diese Regelungen nicht nur für die GKV-
Spitzenorganisationen, sondern für alle 
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Krankenkassen und alle anderen Sozialver-
sicherungsträger gelten. 
 
 
Im Einzelnen  
 
Notwendige Differenzierung der Selbst-
verwaltungsformen unterbleibt vollkom-
men 

 

Der Gesetzentwurf muss unterscheiden zwi-
schen den unterschiedlichen Selbstverwal-
tungsformen. Im Verwaltungsrat des GKV-
Spitzenverbands und des MDS sind Vertre-
ter der Versicherten und Arbeitgeber tätig, 
die sich für die Interessen der Patienten, 
Kassenmitglieder und Beitragszahler einset-
zen. Demgegenüber geht es in anderen 
GKV-Spitzenorganisationen vorrangig um 
berufsständische und wirtschaftliche Interes-
senvertretung. 
 
Aufgrund dieser fundamentalen Unterschie-
de in den Aufgaben, den Strukturen und der 
Zusammensetzung der Selbstverwaltungs-
organe ist die gewollte weitgehende Verein-
heitlichung der Aufsichtsrechte nicht nach-
vollziehbar. Sie ist auch ungerechtfertigt, weil 
die Arbeit des GKV-Spitzenverbands und 
des MDS bisher keinerlei Anlass für eine 
solche Verschärfung der Aufsichtsrechte ge-
geben hat. Der Gesetzentwurf erweckt den 
falschen und für das Bild der Selbstverwal-
tung – gerade auch im Sozialwahljahr 2017 – 
insgesamt fatalen Eindruck, dass bei allen 
GKV-Spitzenorganisationen dringender auf-
sichtsrechtlicher Handlungsbedarf bestehe 
bzw. dringend zu korrigierende Fehlentwick-
lungen vorhanden seien („Sippenhaft“). 
 
 

Voraussetzungen für Einsetzung eines 
Entsandten der Aufsichtsbehörden präzi-
sieren 
 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Möglich-
keit für das BMG, unterhalb der Schwelle ei-
nes sogenannten Staatskommissars eine 
Dritte Person in die GKV-Spitzenorganisa-
tionen zu entsenden, stellt einen wesentli-
chen und problematischen Eingriff in die 
Selbstverwaltungsrechte dar. 

 
Im Vergleich zum vorherigen Referenten-
entwurf wurden zwar die Voraussetzungen 
für eine solche Entsendung eingeengt und 
anhand von vier Fallkonstellationen für das 
Vorliegen einer Gefährdung der ordnungs-
gemäßen Verwaltung auch beschrieben. Mit 
Blick auf den GKV-Spitzenverband und den 
MDS sind aber die Eingriffsvoraussetzungen 
nach wie vor nicht ausreichend präzisiert. 
Die Vorschrift ist durch die gewählte Formu-
lierung – „Die ordnungsgemäße Verwaltung 
ist insbesondere gefährdet, wenn …“ – im-
mer noch zu unbestimmt. 
 
Ausgeschlossen werden muss, dass der 
Aufsicht beliebige Eingriffsmöglichkeiten zu-
gestanden werden. Hierzu bedarf es einer 
abschließenden gesetzlichen Aufzählung der 
Eingriffsgründe. Zudem muss sichergestellt 
werden, dass die haftungsrechtliche Verant-
wortung für Entscheidungen des Entsandten 
auch bei diesem selbst liegt. 
 
 
Verschärfung der Aufsichtsrechte bei der 
Ausgestaltung der Satzungen nicht erfor-
derlich  
 
Mit der Vorgabe von Mindestinhalten für die 
Satzungen der GKV-Spitzenorganisationen 
werden der Selbstverwaltung bislang eigen-
verantwortliche Gestaltungsspielräume ge-
nommen. Ein solcher Eingriff in die Sat-
zungsautonomie des GKV-Spitzenverbands 
und des MDS ist nicht gerechtfertigt, zumal 
die Arbeit dieser beiden Spitzenorganisatio-
nen bisher auch nicht ansatzweise einen An-
lass für eine solche Regelung gegeben hat. 
 
Abzulehnen ist gleichermaßen die im Ge-
setzentwurf vorgesehene und jederzeit mög-
liche Korrektur einer bereits genehmigten 
Satzung sowie von Satzungsbeschlüssen 
des Verwaltungsrats durch die Aufsichtsbe-
hörde, wenn diese aus ihrer Sicht rechtswid-
rig sein sollten. Ordnet das BMG entspre-
chende Änderungen an und kommt der 
GKV-Spitzenverband oder der MDS den Auf-
forderungen innerhalb einer bestimmten Frist 
nicht nach, so kann nach dem Gesetzentwurf 
die Aufsicht die ihr erforderlich erscheinen-
den Änderungen selbst vornehmen. 
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Erschwerend kommt hinzu, dass Klagen ge-
gen derartige aufsichtsrechtliche Entschei-
dungen keine aufschiebende Wirkung haben 
sollen. Damit droht eine nicht akzeptable 
Hängepartie für die Selbstverwaltung bis zur 
letztinstanzlichen Gerichtsentscheidung.  
 
Eine Verschärfung der Aufsicht über die Sat-
zungen der GKV-Spitzenorganisationen ist 
zudem völlig unnötig. Die Satzung bzw. Sat-
zungsänderungen bedürfen bereits nach gel-
tendem Recht der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde. Sofern nachträgliche Än-
derungen erforderlich sein sollten, hat die 
Aufsicht schon jetzt die Möglichkeit, ihre An-
ordnungen gerichtlich überprüfbar für sofort 
vollziehbar zu erklären, wenn der Sofortvoll-
zug im öffentlichen Interesse ist. 
 
 
Aufsichtsrechte bei Vorstandsverdienst-
verträgen nicht noch zusätzlich auswei-
ten 
 
Die gegenüber dem vorherigen Referenten-
entwurf jetzt im Gesetzentwurf neu aufge-
nommene Regelung, nach der die Aufsicht 
vor Genehmigung eines Vorstandsdienstver-
trags eine unabhängige rechtliche und wirt-
schaftliche Bewertung einfordern können 
soll, bedeutet eine weitere Beschneidung der 
Selbstverwaltungsrechte. 
 
Bereits die bestehende  gesetzliche Rege-
lung der vorherigen Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde bei Abschluss, Verlängerung 
und Veränderung von Vorstandsverdienst-
verträgen stellt einen sachlich nicht nachvoll-
ziehbaren Eingriff in die Selbstverwaltung 
des GKV-Spitzenverbands und des MDS 
dar. Die jetzt vorgesehene Ergänzung um 
eine gutachterliche Stellungnahme verstärkt 
diesen Eingriff nicht nur, sondern stellt die 
Handlungskompetenzen der Selbstverwal-
tung in derart zentralen Aufgabenbereichen 
zusätzlich in Frage. 
 
 
Kontrollrechte der Selbstverwaltung in 
der gesamten Sozialversicherung verbes-
sern 
 

Die vorgesehene Stärkung der Rechte der 
Selbstverwaltungsmitglieder durch Einräu-
mung eines Einsichtsrechts in sämtliche Ge-
schäfts- und Verwaltungsunterlagen ist rich-
tig. Diese Informationsrechte sind für die 
Mitglieder der Selbstverwaltung die Grundla-
ge einer wirksamen Kontrolle der Arbeit des 
Vorstands. Ebenso richtig ist die geplante 
Regelung, dass der Verwaltungsrat vom 
Vorstand jederzeit einen Bericht über die 
Angelegenheiten der Körperschaft verlangen 
kann, auch wenn dies so längst im GKV-
Spitzenverband und beim MDS praktiziert 
wird. 
 
Allerdings sollte die geplante Stärkung der 
Selbstverwaltungsrechte auch für die einzel-
nen Krankenkassen und alle anderen Sozi-
alversicherungsträger gleichermaßen gelten. 
Die Beschränkung auf den GKV-
Spitzenverband und MDS ist sachlich nicht 
nachvollziehbar. 
 
 
Verbesserung der Transparenz der 
Selbstverwaltungstätigkeiten zu begrü-
ßen 
 
Zu mehr Transparenz der Tätigkeit der 
Selbstverwaltungsmitglieder trägt die geplan-
te Offenlegung der Beratertätigkeiten der 
Verwaltungsratsmitglieder für die jeweilige 
Spitzenorganisation bei. Dies ist auch des-
halb sinnvoll, da so von vornherein Interes-
senkonflikte vermieden werden können. Die 
praktische Relevanz ist derzeit jedoch ge-
ring, da solche Verträge äußerst selten sind.  
 
Die vorgesehene Veröffentlichungspflicht 
über die  Höhe der jährlichen Entschädi-
gungszahlungen an die Verwaltungsratsmit-
glieder kann zu mehr Akzeptanz der sozialen 
Selbstverwaltung generell beitragen. Neid-
debatten sind aufgrund der relativ niedrigen 
Sitzungsgelder und Zeitpauschalen nicht zu 
erwarten. Transparenz über die Entschädi-
gungszahlungen ist zudem richtig, da es sich 
hier um die Verwendung von Mitgliedsbeiträ-
gen handelt, die auf gesetzlicher Grundlage 
erhoben werden. 
 
Auch hier gilt, dass die geplante Verbesse-
rung der Transparenz begrenzt auf die GKV-
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Spitzenorganisationen sachlich nicht nach-
vollziehbar ist. Die geplante Regelung sollte 
vielmehr für alle Sozialversicherungsträger 
gelten. 
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